
Vollständige Firmenanschrift
Tel.Nr.

Fax-Nr.

FAHRZEUGAKADEMIE
Handwerkskammer für Unterfranken Unsere Fax-Nr. 0972117858-31 20
Georg-Schäfer-Straße 71
97421 Schweinfurt

Verbindliche A N M E L D U N G
zur gesetzlich vorgeschriebenen AU-Schulung (Neu- und Wiederholung)

Privatanschrift:

1. NameNorname/Straße/PLZ/Wohnort E KFZ-Mech./KFZ-Elektr.-Meister
E1 KFZ-Mech./KFZ-Elektr.-Geselle

LJ Neuschulung 0 Wiederholung
0 G-KAT-PKW

Geburtsdatum:___________________ 0 Diesel-PKW
Letzter Schulungstermin:___________ 0 Diesel-LKW

Monat/Jahr
0 Termin:_________________

Privatanschrift:

2. NameNorname/Straße/PLZ/Wohnort 0 KFZ-Mech./KFZ-Elektr.-Meister
0 KFZ-Mech./KFZ-Elektr.-Gesetle

0 Neuschulung 0 Wiederholung
0 G-KAT-PKW

Geburtsdatum:__________________ 0 Diesel-PKW
Letzter Schulungstermin:___________ 0 Diesel-LKW

Monat/Jahr
0 Termin:__________________

1. Tag: Diesel-Schulung 2. Tag: G-Kat-Schulung

Die Schulungsgebühr beträgt für Einzelschulung 216,-- EUR/TN pro Schulungstag
Einzelkurs: PKW-Diesel+LKW-Diesel 347,-- EUR (1 Schulungstag)
Kombikurs: G-KAT+Diesel-PKW oder Diesel-LKW 347,-- EUR (2 Schulungstage)

G-KAT+Diesel-PKW+Diesel-LKW 432,-- EUR (2 Schulungstage)
Preise gültig ab Januar 2014!

G-KAT 1 PKW-Diesel! LKW-Diesel - Schulungsort: Schweinfurt

Die Lehrgangsplätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben.

Diese Anmeldung erfolgt unter Anerkennung der umseitigen Bedingungen.

Ort/Datum (Stempel und Unterschrift)



Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand: Juli 2014

1) Anmeldung, Vertragsabschluss
Die Anmeldung zur Teilnahme an Veranstaltungen (Kurse/Se-
minare) gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sie soll schrift-
lich auf einem besonderen Anmeldeformular erfolgen.
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges bei
dem  Veranstalter  berücksichtigt.  Nach  Eingang  der  Anmel-
dung des Teilnehmers wird diesem eine Anmeldebestätigung
zugesandt.  Die Anmeldebestätigung stellt  jedoch noch keine
verbindliche Annahme der Anmeldung dar. Erst mit Zugang ei-
ner Einladung zu der Veranstaltung beim Teilnehmer kommt
ein Vertrag verbindlich zustande. Ein Rechtsanspruch auf Teil-
nahme besteht nicht.

2) Veranstalter, Rechtsträger
Veranstalter  ist  die  jeweilige  Bildungsstätte.  Rechtsträger  ist
die Handwerkskammer für Unterfranken, vertreten durch den
Präsidenten und den Hauptgeschäftsführer.

3) Absage von Veranstaltungen durch den Veranstalter,
Änderungen der Lehrveranstaltungen

a) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Veranstaltungen
wegen  zu  geringer  Teilnehmerzahl,  Ausfall  eines  Dozenten,
höherer Gewalt oder aus anderen wichtigen Gründen abzusa-
gen sowie  organisatorische und/oder  inhaltliche Änderungen
des  Programms vorzunehmen.  Der  Veranstalter  ist  bemüht,
Absagen oder  notwendige Änderungen des Programms, ins-
besondere  einen  Dozentenwechsel,  so  schnell  wie  möglich
mitzuteilen. 

b) Bei einer Absage der Veranstaltung vor deren Beginn, wer-
den bereits bezahlte Gebühren voll zurückerstattet.  Bei einer
Absage der Veranstaltung nach deren Beginn werden die be-
reits  bezahlten  Gebühren  anteilsmäßig  zum  Veranstaltungs-
fortschritt  zurückgezahlt.  Weitergehende  Schadensersatzan-
sprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, dass der eingetre-
tene Schaden auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Verhalten des Veranstalters, dessen Angestellten oder sonsti-
gen Erfüllungsgehilfen beruht.

4) Gebühren, Zahlungsbedingungen
a)  Die Höhe der  Gebühren und Veranstaltungspreise  richtet
sich nach der Gebührenordnung mit Gebührenverzeichnis in
der zum Zeitpunkt der Einladung jeweils gültigen Fassung. So-
weit in Programmheften und Prospekten die Höhe von Gebüh-
ren und Veranstaltungspreisen genannt  sind,  beruhen diese
Angaben auf der zum Zeitpunkt der Drucklegung gültigen Ge-
bührenordnung mit Gebührenverzeichnis. Diese Angaben sind
nicht  verbindlich,  da  spätere  Änderungen  der  Gebührenord-
nung mit  Gebührenverzeichnis  nicht ausgeschlossen werden
können.

b) Die Gebühren sind ohne Abzug und unabhängig von den
Leistungen Dritter (z. B. Agenturen für Arbeit, Meister-BAföG)
bis zu dem in der Rechnung genannten Termin zur Zahlung
fällig. 
Im Einzelfall können abweichende Zahlungsbedingungen (z.B.
Ratenzahlungen) vereinbart werden. 

c) Sofern die Kosten für Material, Lehrmittel (Bücher, Skripte
etc.) sowie für Tests und Prüfungen nicht im Leistungsumfang
der Veranstaltung enthalten sind, werden diese gesondert be-
rechnet.

5) Ausschluss von der Teilnahme
Der  Veranstalter  ist  berechtigt,  Teilnehmer  aus  wichtigem
Grund von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung aus-
zuschließen.  Als  wichtiger  Grund  gelten  insbesondere  Zah-
lungsverzug,  wiederholte  Störung des Unterrichts,  mutwillige
Zerstörung oder Beschädigung der Einrichtungs- oder Ausstat-
tungsgegenstände,  Missbrauch  der  EDV-Anlage  des  Veran-
stalters  (z.B.  ungenehmigtes  Aufspielen  von Fremdprogram-
men,  Abspeichern  von  Dateien  mit  pornografischem  oder
politisch radikalem Inhalt), Verstöße gegen Urheberrechte (Co-
pyright) etc. Im Falle eines Ausschlusses, welcher ausschließ-
lich vom Teilnehmer zu vertreten ist, richtet sich der finanzielle
Anspruch des Veranstalters nach Ziffer 7 dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.

6) Rücktritt des Teilnehmers
a) Anstatt des Widerrufs kann ein angemeldeter Teilnehmer
durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Veranstalter zu-
rücktreten. Für den Zeitpunkt des Rücktrittes ist der Zugang
der  Rücktrittserklärung  beim Veranstalter  maßgebend.  Bei
einem Rücktritt bis spätestens vier Kalenderwochen vor Ver-
anstaltungsbeginn werden 10 % des Veranstaltungspreises
erhoben. Wird der Rücktritt danach bis zum 7. Tag vor Be-
ginn der Veranstaltung erklärt, werden 60 % des Veranstal-
tungspreises fällig. Danach ist die volle Teilnahmegebühr zu
entrichten ebenso wie bei Nichterscheinen zu der Veranstal-
tung.

b) Dem Rücktretenden steht der Nachweis offen, dass dem
Veranstalter im konkreten Fall keine oder niedrigere Aufwen-
dungen bzw. kein oder ein geringerer Schaden entstanden
sind.

c)  Für  den Fall  einer  finanziellen  Förderung  eines  Kurses
gelten die der Förderung zugrunde liegenden Förderrichtlini-
en entsprechend.

d)  Wer  an  einzelnen  Unterrichtseinheiten/Seminarstunden
nicht teilnimmt, ist nicht berechtigt, das Entgelt zu mindern.

7) Kündigung des Teilnehmers
a)  Jeder  Teilnehmer  kann  den  Vertrag  zu  jeder  Zeit  aus
wichtigem  Grund  schriftlich  kündigen.  Ein  wichtiger  Grund
liegt  z.  B. bei  Einziehung zum Wehr- bzw. Zivildienst oder
nicht nur vorübergehender Krankheit, die die Teilnahme un-
möglich  macht,  vor.  Ein  Dozentenwechsel  berechtigt  den
Teilnehmer nicht zur Kündigung aus wichtigem Grunde.

b) Für den Zeitpunkt der Kündigung ist der Zugang der Kün-
digungserklärung beim Veranstalter maßgebend. Erfolgt die
Kündigung nach Veranstaltungsbeginn, werden die tatsäch-
lich besuchten Unterrichtseinheiten/Seminarstunden anteilig
berechnet.

8) Urheberrechte (Copyright)
Die verwendeten Unterrichtsmaterialien sowie Software un-
terliegen urheberrechtlichen Schutzrechten. Sämtliche Kurs-
unterlagen oder Computersoftware dürfen nur zum Zwecke
der Vertragserfüllung im Rahmen der Veranstaltung genutzt
werden. Die Vervielfältigung, Änderung oder Weitergabe an
Dritte  ist  nur  mit  dem  ausdrücklichen  schriftlichen  Einver-
ständnis des Veranstalters erlaubt.  Bei Zuwiderhandlungen
ist  der  Teilnehmer  zum  Ersatz  des  daraus  entstandenen
Schadens verpflichtet. Weitergehende Ansprüche des jewei-
ligen Urhebers bzw. Lizenzgebers bleiben unberührt.

9) Haftung
Der Veranstalter haftet nicht für Schäden der Teilnehmer, es
sei denn, diese beruhen auf einem vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Verhalten des Veranstalters, dessen Angestell-
ten  oder  sonstigen  Erfüllungsgehilfen.  Der  Teilnehmer  ist
insbesondere  angehalten,  für  seine  mitgebrachten Gegen-
stände (z.B. Garderobe, Fahrzeuge, Handys etc.) selbst Sor-
ge zu tragen.

10) Datenerfassung
Die Teilnehmer erklären sich durch die Anmeldung mit der
elektronischen  Speicherung  und  Verarbeitung  der  erhobe-
nen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Lehrgangs-
und Seminarabwicklung einverstanden.

11) Salvatorische Klausel
Sollte der Vertrag oder diese Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen Regelungslücken aufweisen,  gelten  zur  Ausfüllung
dieser  Lücken  diejenigen  rechtlich  wirksamen  Regelungen
als  vereinbart,  welche  die  Vertragspartner  nach  den  wirt-
schaftlichen Zielsetzungen des  Vertrages  und  dem Zweck
dieser  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  vereinbart  hät-
ten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.


